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Bebauungsplan Nr. 192/I „Ringstraße“ 

 
In Ergänzung der Planzeichnung bestehen folgende Hinweise: 

 

Hinweise 

  
A Bodendenkmäler 

Werden Bodendenkmäler als Zeugnisse der Geschichte oder für den Laien 
erkennbare mögliche Bodendenkmäler sowie Veränderungen und Verfärbun-
gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit entdeckt, ist nach den §§ 15, 16 
Denkmalschutzgesetz NW (DSchG NW) die Entdeckungsstätte in unveränder-
tem Zustand zu erhalten und dies der Stadt Leverkusen als Untere Denkmal-
behörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außen-
stelle Overath, Tel. 02206- 9030-0, Fax 02206/9030-22 unverzüglich zu mel-
den. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang 
der Arbeit ist abzuwarten. 

B   Kampfmittel 

Im Rahmen der Voruntersuchungen ist durch den Kampfmittelbeseitigungs-
dienst NRW eine Luftbildauswertung durchgeführt worden. Es liegt ein diffuser 
Kampfmittelverdacht vor. Außerdem existiert ein konkreter Verdacht auf 
Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges. 

Es wird empfohlen, für die Flächen des Bebauungsplans, die überbaut werden 
sollen, im Vorfeld von Baumaßnahmen eine örtliche geophysikalische Unter-
suchung in Verbindung mit einer Bodendetektion durchzuführen. Die Untersu-
chung sowie die dafür erforderlichen Unterlagen müssen im Vorfeld mit dem 
KBD (Kampfmittelbeseitigungsdienst) abgestimmt werden. Zur genauen Fest-
legung des Untersuchungsbereichs wäre ein Ortstermin durchzuführen. 

Vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbei-
ten, Pfahlgründungen etc. ist eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Aus 
Sicherheitsgründen sind sämtliche Arbeiten mit Vorsicht durchzuführen und 
sofort einzustellen, sobald im Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem 
Falle ist umgehend der Fachbereich Recht und Ordnung der Stadtverwaltung 
Leverkusen bzw. außerhalb der Bürozeiten die Feuerwehr zu benachrichtigen. 

 

 


